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0 Zusammenfassung 

Einleitung 

Das Agglomerationsprogramm (AP) Thun der 2. Generation stützt sich auf die Agglomerationspolitik des 
Bundes.  

Die Rechtsgrundlagen bilden die Bundesverfassung (BV), das Bundesgesetz über den Infrastrukturfonds für 
den Agglomerationsverkehr, das Nationalstrassennetz sowie Hauptstrassen in Berggebieten und Randregio-
nen (IFG), die Änderungen des Gesetzes über die Verwendung der zweckgebundenen Mineralölsteuer 
(MinVG), und dessen Verordnung (MinVV).  

Das AP Thun 2. Generation ist eine Weiterführung des AP Thun 1. Generation und dient der Agglomeration als 
Führungsinstrument zur Koordination der Politbereiche Verkehr und Siedlungsentwicklung, sowie zur Bean-
tragung von Subventionen für Verkehrsinfrastrukturen gemäss IFG.  

Als Grundlagen dienten das AP Thun 1. Generation, die Mitwirkungseingaben zum Regionalen Gesamtver-
kehrs- und Siedlungskonzept Thun-Oberland West (RGSK TOW), der Kantonale Richtplan des Kantons Bern 
und weitere regionale Konzepte und Richtpläne. 

 

Organisation 

Die Trägerschaft des AP Thun 2. Generation ist der Entwicklungsraum Thun ERT (früher Region Thun-
InnertPort TIP). Die Projektleitung besteht aus Vertretern des Kantons, der Stadt Thun sowie dem Geschäfts-
führer des Entwicklungsraums Thun. 

Das Planungsteam setzt sich aus Fachpersonen in den Bereichen Projektmanagement, Verkehrs- und Sied-
lungsplanung zusammen. 

Die Partizipation auf Stufe Bevölkerung erfolgte durch eine öffentliche Mitwirkung während der Erarbeitung 
des RGSK TOW. Die Rückmeldungen aus der breiten RGSK-Mitwirkung wurden im AP Thun 2. Generation 
berücksichtigt. Im Rahmen der Erarbeitung des AP Thun 2. Generation wurden auf Stufe Verwaltung die Bau-
verwalter (Controllinggruppe) und auf Stufe Politik die Gemeindepräsidenten oder Gemeinderäte des ent-
sprechenden Ressorts (Kommission WRT) beigezogen.  

 

Rückblick AP1 (Controllingbericht) 

In der Agglomeration Thun wurden in den letzten Jahren verschiedene übergeordneten Studien im Bereich 
Siedlung, Landschaft und Verkehr, sowie etliche Projekte in den Bereichen Siedlung und Verkehr, die die Ziel-
setzung des AP Thun unterstützen, umgesetzt und geplant.  

In den Bereichen Thun Nord und Thun Südwest konnten im Rahmen der grösseren Planungen (Bypass, Fuss-
ballstadion) Gesamtkonzepte für Siedlung, Landschaft und Verkehr erarbeitet werden, die zum Teil bereits 
umgesetzt oder in Kürze begonnen werden. 

Im Bereich Siedlung wurde ein Schwergewicht auf die Verdichtung und die Umnutzung von bestehenden Are-
alen gelegt und es wurden Richtlinien für die Einzonung von neuem Bauland festgelegt. 

Im Bereich Verkehr wurde das Schwergewicht auf die Vorbereitung der Umsetzung der Massnahmen aus dem 
AP 1. Generation gelegt. Im Weiteren wurden bereits einige Strassenprojekte umgesetzt, Knotenpunkte ver-
bessert oder ÖV-Bevorzugungen umgesetzt. Ein weiterer wichtiger Meilenstein ist die fast flächendeckende 
Umsetzung von Tempo-30 in den Quartieren der Agglomeration. 

 

Analyse IST-Zustand 

Die Agglomeration Thun besteht aus zehn zum Teil sehr unterschiedlichen Gemeinden. Der heterogene Raum 
bietet eine sehr hohe Landschafts- und Siedlungsqualität, was viele Zuzüger anlockt. Durch den rasanten Be-
völkerungsanstieg der letzten Jahrzehnte und die eher schleppende wirtschaftliche Entwicklung, wurden die 
Verkehrsinfrastrukturen, insbesondere auf den Innenstadtquerungen der Stadt Thun, durch die zunehmenden 
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Pendlerströme immer stärker belastet und sind zum Teil an den Belastungsgrenzen angelangt. Die notwendi-
gen Umstrukturierungen und Neubauten, vor allem der Bypass Thun Nord, hatten und haben teilweise massi-
ve Investitionen zur Folge. Im Bereich Siedlung konnten die benötigten Wohnflächen bisher nicht vollumfäng-
lich gesichert werden. Potential liegt vor allem in der inneren Verdichtung. 

 

Analyse Referenzzustand 2030 

Dass eine qualitätvolle innere Verdichtung künftig unerlässlich ist, zeigt der Blick auf die Entwicklungstrends, 
die einen Bevölkerungsanstieg von 9,2 % bis 2030 prognostizieren. Die Beschäftigtenentwicklung bleibt dage-
gen mit einem Anstieg von 2,5 % ziemlich bescheiden. Somit werden die Pendlerströme weiter zunehmen und 
die Verkehrsinfrastruktur wird zu Spitzenzeiten noch stärker belastet. Der MIV wird gemäss Prognosen bis 
2030 um rund 12 % (Abendspitze) zunehmen, der ÖV auf einzelnen Linien gar noch stärker. Eine weitere Her-
ausforderung für die Raumplanung in der Region wird die Suche nach den fehlenden rund 59 ha BGF Wohn-
raum sein, die durch den Bevölkerungsanstieg und die veränderten Wohnbedürfnisse notwendig werden. 

 

SWOT-Analyse und Handlungsbedarf 

Die SWOT-Analyse drückt die Erkenntnisse aus der Analyse aus. Bei den Stärken sind die Landschafts- und 
Wohnqualität, sowie das reichhaltige Kultur- und Freizeitangebot herauszuheben. Erfreulich sind auch das 
Bekenntnis zum ÖV sowie die überkommunale Zusammenarbeit zu unterschiedlichen Themen (z.B. Verkehrs-
entwicklung) innerhalb der Agglomeration. Als Schwächen können die schwache wirtschaftliche Entwicklung 
sowie der Verkehr in der Innenstadt im Zusammenhang mit dem strassengebundenen ÖV bezeichnet werden. 
Ebenfalls ist die Siedlungsdichte relativ gering. Chancen bieten sich vor allem in der positiven Bevölkerungs-
entwicklung, die eine rege Wohnbautätigkeit auslöst. Aus wirtschaftlicher Sicht bieten die kantonalen ESP 
entlang des Bypass Thun Nord neue Möglichkeiten. Falls die wirtschaftliche Weiterentwicklung ausbleibt, 
droht die Entwicklung zur Pendlerregion. Dies ist zusammen mit der unkontrollierten Siedlungsentwicklung 
und der daraus folgenden Verkehrsflut als grösstes Risiko zu bezeichnen. 

Die Herausforderung im Bereich Siedlung wird darin bestehen, die nötigen Wohnbau- und Arbeitsflächen in 
verträglicher Art und Weise sicher zu stellen und die wirtschaftliche Weiterentwicklung zu fördern. Im Bereich 
Verkehr besteht die Hauptherausforderung darin, die Angebote im ÖV und LV zu verbessern, um den zusätzli-
chen Verkehr möglichst gut auf die verschiedenen Verkehrsträger zu verteilen. Dafür braucht es eine optimale 
Zusammenarbeit der Gemeinden und die nötigen Führungsinstrumente. 

 

Strategie 

Die Ziele und Strategien wurden aus der Zielsetzung des RGSK TOW abgeleitet und entsprechen den Grunds-
ätzen der Nachhaltigkeit. Die Agglomeration Thun erfüllt eine Doppelfunktion, indem sie einerseits die Ver-
sorgung der alpinen und voralpinen Gebiete im Oberland übernimmt und für sie als Wohn- und Arbeitsstand-
ort dient. Anderseits dient sie aufgrund der hohen Lebensqualität als Wohnstandort für Leute, die in Bern 
arbeiten. Durch die Förderung von Arbeitsplätzen soll verhindert werden, dass die Abhängigkeit bezüglich der 
Arbeitsplätze zu Bern zu gross wird. Die Stadt Thun soll im Sinne des kantonalen Richtplans als kantonales 
Zentrum gestärkt werden.  

Damit die Verkehrsentwicklung erträglich bleibt, soll die Siedlungsentwicklung, in erster Linie durch Verdich-
tung nach innen, konzentriert an geeigneten Standorten stattfinden. Geeignete Areale mit Umstrukturie-
rungspotential und guter Erschliessung sollen umgezont und umgenutzt werden. Die Versorgung mit Dienst-
leistungen wird durch das Regionszentrum, die Stadteil- und Ortszentren, sowie die Kleinzentren sicherge-
stellt. Der Qualität wird bei der Verdichtung ein hoher Stellenwert beigemessen.  

In den ländlichen Räumen soll kein Wachstum, sondern lediglich eine Konsolidierung des bestehenden Sied-
lungsraums stattfinden. Dadurch sollen die umliegenden Natur- und Landschaftsräume erhalten und die Mög-
lichkeit für deren Weiterentwicklung aufrecht erhalten werden.  

Um den wachsenden Pendlerströmen gerecht zu werden, ohne an Attraktivität zu verlieren, braucht die Ag-
glomeration Thun ein effizientes, funktionsfähiges und verträgliches Verkehrssystem mit einem optimalen 
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Modalsplit. Dafür ist ein Bekenntnis zur urbanen Stadt und zu einem urbanen Modal Split (mehr ÖV, mehr LV 
gegenüber weniger MIV) unabkömmlich. Zudem müssen die Wege auf das übergeordnete Verkehrsnetz mög-
lichst kurz gehalten werden. 

 

Massnahmen, Wirkungsanalyse und Priorisierung 

Die Massnahmen wurden aus der Analyse, dem Handlungsbedarf und der Strategie abgeleitet. Im Bereich 
Siedlung liegt der Fokus auf den Themen Verdichtung, Koordination der Siedlungs- und Ortsplanung, sowie 
der Schaffung von konzentrierten Wohn- und Arbeitsgebieten an geeigneten Lagen. 

Für speziell bedeutsame Entwicklungsgebiete (z.B. kantonale ESP) wurden spezifische Massnahmeblätter (E-
Massnahmen) erarbeitet. Sie fassen alle Aktivitäten an diesen Standorten zusammen und zeigen die funktio-
nalen Zusammenhänge auf. 

Im Bereich Verkehr wurden zwei Schwerpunkte festgelegt. Einerseits sollen aus Verkehrssicht die Vorausset-
zungen für eine konsequente Verdichtung nach innen geschaffen werden und andererseits soll der Modalsplit 
zugunsten des ÖV und LV weiter verbessert werden. Die Massnahmen reichen von kleinen Umstrukturierun-
gen bis zu neuen Anlagen. Sie wurden aufgrund des Reifegrads, der Wirkung bezüglich der Wirksamkeitskrite-
rien des ARE, sowie der Kosten-/Nutzenabwägung bewertet und priorisiert. 
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1 Einleitung 

1.1 Die Agglomerationspolitik des Bundes 

Das starke Wachstum, welches in den vergangenen Jahrzehnten in den Agglomerationen stattfand, ging 
vielerorts mit einer unkontrollierten Siedlungsentwicklung einher. So fand das Siedlungswachstum oft in Ge-
bieten statt, die nur schwierig und mit massivem finanziellem Aufwand genügend gut durch den ÖV erschlos-
sen werden können. Ausserdem wurde der Langsamverkehr bei der Entwicklung meist nur ungenügend ein-
bezogen. Diese Entwicklung führte zu einer steigenden Sättigung der Strassen- und Eisenbahnnetze. In den 
letzten Jahren wurde es immer offensichtlicher, dass die Städte und städtischen Gebiete die mit dieser Ent-
wicklung verbundenen Herausforderungen, vor allem in finanzieller Hinsicht, nicht mehr im Alleingang ange-
hen können. Diese Erkenntnis gab zur Lancierung der Agglomerationspolitik des Bundes Anlass. 

1.2 Rechtlicher Rahmen des Agglomerationsprogramms 

Die Rechtsgrundlagen des Bundes für Beiträge an Verkehrsinfrastrukturen in den Agglomerationen bilden Art. 
86 Abs. 3 lit. bbis der Bundesverfassung (BV) sowie das Bundesgesetz über den Infrastrukturfonds für den Ag-
glomerationsverkehr, das Nationalstrassennetz sowie Hauptstrassen in Berggebieten und Randregionen (IFG), 
die Änderungen des Gesetzes über die Verwendung der zweckgebundenen Mineralölsteuer (MinVG)3 und 
dessen Verordnung (MinVV)4, welche im Gefolge der Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgaben-
teilung zwischen Bund und Kantonen am 1. Januar 2008 in Kraft getreten sind. 

 

Die allgemeinen Grundsätze für die Verwendung der Mittel des Infrastrukturfonds sind in Art. 4 IFG definiert. 
Abs. 2 besagt, dass der Einsatz der Mittel auf einer Gesamtkonzeption basiert, welche: 

- alle Verkehrsträger und ɀmittel mit ihren Vor- und Nachteilen einbezieht; 

- wirksame Alternativen gegenüber neuen Infrastrukturen vorzieht; 

- die langfristige Finanzierbarkeit und die Finanzlage der öffentlichen Hand berücksichtigt; 

- die Koordination mit der Siedlungsentwicklung und den Schutz der Umwelt beachtet; 

- eine angemessene Berücksichtigung der Landesteile anstrebt. 

 

Art. 7 IFG enthält spezifische Vorschriften betreffend Mitfinanzierung des Agglomerationsverkehrs. Dieser 
besagt, dass: 

- Beiträge zugunsten von Infrastrukturen des Strassen-, Schienen- und Langsamverkehrs in einer Stadt 
oder Agglomeration geleistet werden, soweit sie zur Verbesserung des Agglomerationsverkehrs füh-
ren (Art. 7, Abs. 5 IFG). 

- Investitionen in Eisenbahninfrastrukturen für den Agglomerationsverkehr erfolgen grundsätzlich über 
die Finanzierungsinstrumente nach der Eisenbahngesetzgebung. Beiträge nach diesem Gesetz sind 
jedoch zulässig, wenn sie zu einem Mehrwert für eine Stadt oder Agglomeration führen und die 
Strasse unmittelbar entlasten (Art. 7, Abs. 6 IFG). 

- Wenn durch den Einsatz von bestimmtem Rollmaterial erhebliche Kosteneinsparungen bei der Infra-
struktur ermöglicht werden, können die Beiträge auch zur Deckung der zusätzlichen Rollmaterialkos-
ten verwendet werden (Art. 7, Abs. 7 IFG).  
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Im Übrigen richtet sich die Unterstützung des Agglomerationsverkehrs nach Art. 17a-17d des MinVG (Art. 7 
Abs. 2 IFG), die insbesondere Folgendes stipulieren: 

- Es können nur Beiträge an Verkehrsinfrastrukturen, nicht aber an den Betrieb geleistet werden. 

- Die Beiträge werden an die Kantone zuhanden der Trägerschaften ausgerichtet. 

- Der Bundesrat bezeichnet die beitragsberechtigten Städte und Agglomerationen. Die beitragsbe-
rechtigten Städte und Agglomerationen sind in der Verordnung über die Verwendung der zweckge-
bundenen Mineralölsteuer (MinVV)5 aufgeführt. 

- Die Beiträge bemessen sich nach der Gesamtwirkung der Agglomerationsprogramme. Sie betragen 
höchstens 50 Prozent der anrechenbaren Kosten. Den Vorrang haben Agglomerationsprogramme, 
die zur Lösung der grössten Verkehrs- und Umweltprobleme beitragen (Art. 17d Abs. 1 und 3 MinVG).  

- Beiträge können ausgerichtet werden, wenn die Trägerschaften in einem Agglomerationsprogramm 
nachweisen, dass (Art. 17c MinVG):  

- die geplanten Projekte in eine Gesamtverkehrsplanung eingebunden und mit den übergeordne-
ten Verkehrsnetzen und der Siedlungsentwicklung gemäss kantonalen Richtplänen abgestimmt 
sind; 

- die geplanten Projekte mit den kantonalen Richtplänen übereinstimmen; 

- die Restfinanzierung der Investitionen für die geplanten Projekte sichergestellt ist und die Trag-
barkeit der Folgelasten aus Unterhalt und Betrieb nachgewiesen wird; 

- die Investitionen für die geplanten Projekte eine günstige Gesamtwirkung aufweisen. 

- Die Gesamtwirkung ist das Verhältnis zwischen dem finanziellen Aufwand und den folgenden Wir-
kungszielen (Art. 17d MinVG): 

- bessere Qualität des Verkehrssystems; 

- mehr Siedlungsentwicklung nach innen; 

- weniger Umweltbelastung und Ressourcenverbrauch; 

- mehr Verkehrssicherheit. 

Diese Bestimmungen werden durch die Artikel 19 bis 25 der MinVV ergänzt, welche insbesondere die anre-
chenbaren Kosten, Höhe der Beteiligung, Trägerschaft und die Leistungsvereinbarung präzisieren. 

1.3 Sinn und Zweck des Agglomerationsprogramms 

Das Agglomerationsprogramm Thun der 2. Generation ist eine Weiterführung des Agglomerationsprogramms 
Thun der 1. Generation, das 2007 beim Bund eingereicht wurde (vgl. Kap. 1.4.2). Es hat als Instrument zwei 
Funktionen: 

- Es stellt für die Agglomerationen ein Koordinations- und Führungsinstrument für die Politikbereiche 
Verkehr und Siedlungsentwicklung dar. 

- Formal stellt es das Instrument dar, mit dem die Trägerschaften in den Agglomerationen dem Bund 
einen Antrag auf Subventionierung ihrer Verkehrsinfrastrukturen gemäss IFG vorlegen. 

Das Agglomerationsprogramm soll als Instrument dazu dienen, die Sektoralpolitik übergeordnet zu koordinie-
ren und zu einer gesamtheitlichen Planung, über Gemeindgrenzen hinweg, beizutragen. Das Agglomerations-
programm steht grundsätzlich allen Politikbereichen offen, für die eine koordinierte und grenzüberschreiten-
de Herangehensweise erforderlich ist. Hingegen knüpft der Bund seine Mitfinanzierung des Agglomerations-
verkehrs an inhaltliche Mindestanforderungen hinsichtlich der Koordination zwischen den Bereichen Siedlung 
und Verkehr. Beim vorliegenden Dokument geht es nur um den bestimmten Teil Siedlung und Verkehr des 
Agglomerationsprogramms. 



Agglomerationsprogramm V+S Thun, 2. Generation  11 

1.4 Vorarbeiten und Grundlagen 

Das Agglomerationsprogramm Thun der zweiten Generation ist auf die übergeordneten Planungsinstrumen-
te, allen voran den kantonalen Richtplan, abgestimmt. Folgende Richtpläne und Konzepte dienten bei der 
Erarbeitung des Agglomerationsprogramms als Grundlage: 

1.4.1 Gesamtverkehrsstudie Agglomeration Thun (2002) 

In Zusammenarbeit mit der Stadt Thun, den Gemeinden, der Region Thun-InnertPort (heute Entwicklungs-
raum Thun) und der Regionalen Verkehrskonferenz Oberland-West erarbeitete der Kanton Bern (TBA, AÖV, 
AGR) eine umfassende Gesamtverkehrsstudie für den Kernagglomerationsraum Thun, Steffisburg, Heimberg. 
Die Arbeit wurde in einem breit abgestützten Mitwirkungsverfahren konsolidiert und bildete die Basis für das 
erste Agglomerationsprogramm V+S. 

1.4.2 Agglomerationsprogramm Thun 1. Generation (2007) 

Das Agglomerationsprogramm Thun der ersten Generation wurde 2007 beim Bund eingereicht. Es handelte 
sich dabei um einen Zusatzbericht, der die Vorgaben aus der Zwischenbeurteilung des ARE zum Agglomerati-
onsprogramm Verkehr und Siedlung (AP V+S) von 2005 umsetzte. Zurzeit werden die ersten vom Bund mitfi-
nanzierten Projekte des AP 1. Generation umgesetzt oder zur Umsetzung vorbereitet. 

1.4.3 Kantonaler Richtplan Kanton Bern (2011) 

Nach dem Bundesgesetz über die Raumplanung ist der kantonale Richtplan das Hauptinstrument der kanto-
nalen Raumplanung (Art. 6 bis 12). Er soll die Gesetzesaufträge von Bund und Kanton so umsetzen, dass bei 
der Ausführung von raumwirksamen Tätigkeiten und Projekten für alle Partner ein klarer Orientierungsrah-
men entsteht. Der Richtplan dient als wichtiges Instrument zur Wahrnehmung der Interessenabwägung (Art. 3 
RPV) zwischen verschiedenen Teilräumen und Fachbereichen. Er regelt die stufengerechte und partnerschaft-
liche Abstimmung der Interessen von Bund, Kanton, Regionen und Gemeinden.  

Der Richtplan wird periodisch überprüft und aktualisiert. Die aktuellsten Richtplananpassungen treten auf den 
15. August 2011 in Kraft. Mit diesen Richtplananpassungen werden einige Themen neu in den Richtplan auf-
genommen oder bestehende Inhalte den geänderten Verhältnissen angepasst. 

1.4.4 Landschaftsrichtplan der Region TIP (2008) 

Im Jahr 2008 wurde der neue Landschaftsrichtplan der damaligen Region TIP genehmigt. Er löste die nicht 
mehr zeitgemässen Landschaftsrichtpläne TIP 84/85 ab. Die alten Richtpläne dienten hauptsächlich dem äs-
thetischen Landschaftsschutz. Der neue Landschaftsrichtplan hat einen weiter gefassten Fokus. Er bezieht 
alle Aspekte des Landschaftsschutzes, sowie der angepassten Nutzung und Gestaltung der Landschaft ein. 
Das Dokument besteht aus dem Bericht, dem Richtplan mit Karte und Massnahmen sowie dem Anhang 
(rechtliche Grundlagen, vertiefte Analyse etc.) Der Massnahmenkatalog aus dem Richtplan soll sukzessive 
umgesetzt, geprüft und neuen Anforderungen angepasst werden. Als Vorbild für die Arbeit gilt der kantonale 
Richtplan. Der Landschaftsrichtplan bezieht sich auf das gesamte Planungsgebiet des Entwicklungsraums 
Thun (früher Region Thun-InnertPort). Dieses umfasst 39 Gemeinden (inkl. alle Gemeinden der Agglomerati-
on, ausser Seftigen) mit rund 115'200 Einwohnern. 
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1.4.5 Richtplan Siedlung und Verkehr (Mitwirkungsstand 2009) 

Für den Entwicklungsraum Thun (früher Region TIP) wurde 2008 ein Entwurf für einen Regionalen Richtplan 
Siedlung und Verkehr Region TIP erarbeitet. Die damals bereits bekannten kantonalen Vorgaben für die RGSK 
wurden dabei berücksichtigt. Zum Richtplan wurde eine umfassende Mitwirkung (2008) durchgeführt und 
deren Ergebnisse ausgewertet (Mitwirkungsbericht 2009). Die Arbeiten zum Richtplan wurden nach der Mit-
wirkung gestoppt und die vorhandenen Ergebnisse wurden in das RGSK TOW integriert. 

1.5 Bezug zum Regionalen Gesamtverkehrs- und Siedlungskonzept Thun-Oberland 
West RGSK TOW (2012) 

Nach Art. 98a, Abs. 1 des Baugesetzes des Kantons Bern umfasst das RGSK die Planung und gegenseitige 
Abstimmung von Gesamtverkehr und Siedlung. Gemäss Abs. 2 von Art. 98a beinhaltet das RGSK das Agglo-
merationsprogramm gemäss Bundesrecht. Qualitativ muss ein RGSK im Agglomerationsperimeter mindes-
tens den gleichen Stand erreichen wie das Agglomerationsprogramm. 

Das RGSK ist ein behördenverbindliches regionales Konzept. Die Regionalkonferenzen erarbeiten es in ihren 
jeweiligen Perimetern. Sofern keine Regionalkonferenz besteht, wird das RGSK unter der Federführung des 
Kantons mit den in diesem Perimeter existierenden Planungsregionen erstellt. Im Falle des RGSK Thun-
Oberland West sind das der Entwicklungsraum Thun (ERT), das Kandertal (KA) und Obersimmental-
Saanenland (OSSA) sowie die Regionale Verkehrskonferenz Oberland West (RVK OW). 

Das RGSK wird in vier Etappen erarbeitet: Der Kanton macht in der ersten Etappe Vorgaben für die Erarbei-
tung des RGSK TOW. In der zweiten Phase wird der erste Entwurf des RGSK erstellt, der in eine breite Mitwir-
kung bei den Gemeinden, den interessierten Organisationen und der Bevölkerung geht. Nach der Auswertung 
der Mitwirkung und der Überarbeitung wird das RGSK Mitte 2011 beim Kanton zur Vorprüfung eingereicht. 
Der Kanton wird in Etappe drei die verschiedenen RGSK prüfen und einer kantonalen Synthese unterziehen. 
Dabei werden u.a. die Verkehrsprojekte priorisiert, die der Kanton in der Folge realisieren will. Nach einer 
allfälligen Überarbeitung des RGSK wird dieses von den zuständigen regionalen Gremien als teilregionaler 
Richtplan verabschiedet und vom Kanton genehmigt 

Das RGSK besteht aus folgenden Teilen: 

- Entwicklungsleitbild (behördenverbindlich) 

- Massnahmen Siedlung, Landschaft und Verkehr (behördenverbindlich) 

- RGSK-Karten (behördenverbindlich) 

- Bericht (teilweise behördenverbindlich) 

Das RGSK wird in einem Vier-Jahres-Rhythmus überarbeitet. 

Die zentralen Inhalte des AP V+S Thun (Ziele, Strategien, Leitbild und Massnahmen) sind deckungsgleich mit 
denjenigen des RGSK TOW. Mit der Genehmigung des RGSK TOW (Vorgesehen im zweiten Halbjahr 2012) 
werden sie behördenverbindlich. 
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2 Organisation 

2.1 Trägerschaft 

2.1.1 Organisationsstruktur 

 
Abbildung 1 Organigramm Trägerschaft Agglomerationsprogramm Thun 

2.1.2 Zuständigkeiten 

Projektleitung: Melchior Buchs, Entwicklungsraum Thun (ERT) (Vorsitz) 
 Matthias Fischer, Amt für Gemeinden und Raumordnung des Kantons Bern (AGR) 
 Markus Wyss, Kreisoberingenieur, Oberingenieurkreis I (OIK I) 
 Bruno Meier, Amt für öffentlichen Verkehr des Kantons Bern (AöV) 
 Thomas Jenne, Planungsamt Stadt Thun 
 
Projektmanagement: Geschäftsstelle ERT, Fliederweg 11, 3600 Thun, Emanuel Buchs 
 
Auftragnehmende: Verkehr: 
 ARGE Metron Bern AG, Neuengasse 43, 3001 Bern  
 Rundum mobil GmbH, Obere Hauptgasse 20, 3600 Thun   
 Monika Saxer, Antje Neumann / Gerhard Schuster 
  
 Siedlung: 
 ALPGIS AG, Fliederweg 11, 3600 Thun, Emanuel Buchs 
 Atelier Wehrlin, Eicherstrasse 55, 3184 Wünnewil, Matthias Wehrlin 

Gesamtprojektleitung (GPL) 

Projektmanagement:  

Geschäftsstelle ERT 

Verkehrsplanung: Metron / Rundum Siedlungsplanung: ALPGIS / Wehrlin 

Trägerschaft 

Entwicklungsraum Thun (ERT) 

Zuständige Kommission 

Kommission WRT (politische Behörde) 

Controllinggruppe 
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2.1.3 Umstrukturierung der Planungsregion 

Die Planungsregion Thun-InnertPort (TIP) und der Wirtschaftsraum Thun (WRT) haben sich per 01. Januar 
2012 zusammengeschlossen. Gleichzeitig wurde der Name der Region in Entwicklungsraum Thun (ERT) geän-
dert. Der Wirtschaftsraum Thun existiert weiter als Kommission innerhalb des ERT. Mit der Integration des 
WRT in den ERT verstärken die Gemeinden der Agglomeration ihre Zusammenarbeit. Siedlungs-, Verkehrs- 
und Wirtschaftsentwicklung werden nun ganzheitlich von einem Gremium geplant, gesteuert und umgesetzt. 
Gleichzeitig vereinfacht sich die Zusammenarbeit der Agglomeration mit den angrenzenden ländlichen Gebie-
ten. Hier sollen künftig Synergien genutzt werden. Die Trägerschaft des Agglomerationsprogramms Thun 
ÈÅÉÓÓÔ ÁÌÓÏ ÎÅÕ ȵ%ÎÔ×ÉÃËÌÕÎÇÓÒÁÕÍ 4ÈÕÎ ɉ%24ɊȰȢ 

2.2 Partizipation  

2.2.1 Mitwirkung RGSK TOW 

Eine öffentliche Mitwirkung fand im Rahmen der Erarbeitung des regionalen Gesamtverkehrs- und Siedlungs-
konzepts Thun-Oberland West im Herbst 2010 statt. Das RGSK TOW lag vom 13. September bis am 12. De-
zember 2010 in den Bauverwaltungen Thun, Frutigen, Zweisimmen und Saanen auf. Publiziert wurde es in den 
Amtsanzeigern Frutigen-Niedersimmental, Obersimmental-Sannenland und Thun. Jedermann konnte schrift-
lich und begründet zu den Dokumenten (Bericht, Massnahmenkatalog, Karten) Stellung nehmen. Gemeinden, 
Verbände und Vereine wurden schriftlich über die Mitwirkung informiert. Die Koordination der Mitwirkung 
und die Entgegennahme der Eingaben erfolgten durch die Geschäftsstelle Entwicklungsraum Thun (ERT). 

Zum besseren Verständnis der umfangreichen und teilweise komplexen Inhalte der Dokumente, wurde eine 
Kurzfassung in Form eines Prospekts gestaltet, der die wichtigsten Informationen zusammenfasste. Für die 
Mitwirkung wurde ein Fragebogen mit geführten und offenen Fragen erstellt. Die Auswertung der Mitwirkung 
wurde durch das Projektbüro RGSK TOW vorgenommen und mündete in einem knapp vierzigseitigen Mitwir-
kungsbericht. 

Die agglomerationsspezifischen Mitwirkungseingaben sind in das AP 2. Generation eingeflossen. Die behör-
denverbindlichen Teile des RGSK (Ziele/Strategien, Leitbild, Massnahmen, Karteninhalte) für den Agglomera-
tionsperimeter decken sich mit denjenigen des Agglomerationsprogramms. Das AP 2 wird somit Teil des 
RGSK TOW. Die wichtigsten, agglomerationsrelevanten Mitwirkungseingaben werden im AP Thun 2. Genera-
tion im Kapitel 3.5 (ab S. 44) behandelt. 

2.2.2 Kommission WRT 

Die +ÏÍÍÉÓÓÉÏÎ 724 ×ÕÒÄÅ ÕÒÓÐÒİÎÇÌÉÃÈ ÁÌÓ ȵAgglomerationskommissionȰ von der Region Thun-InnertPort 
gegründet. Sie bildete das politische Organ zur Begeleitung der Erarbeitung des AP Thun 2. Generation und 
setzte sich aus je einem Vertreter des Gemeinderates (Exekutive) der zehn Agglomerationsgemeinden zu-
sammen. Es waren dies entweder die Gemeindepräsidenten/-innen oder die zuständigen Ressortvorsteher/-
innen. 

Im Rahmen der Neuorganisation der Region TIP und dem Namenswechsel zu Entwicklungsraum Thun (ERT) 
×ÕÒÄÅ ÄÉÅ +ÏÍÍÉÓÓÉÏÎ ÉÎ ȵ+ÏÍÍÉÓÓÉÏÎ 724Ȱ ÕÍÂÅÎÁÎÎÔȢ .ÅÕ ÓÉÎÄ ÁÌÌÅ 'ÅÍÅÉÎÄÅÐÒßÓÉÄÅÎÔÅÎ ÉÎ ÄÅÒ +Ïm-
mission vertreten. Die Kommission WRT wird das AP nicht nur begleiten, sondern auch zuhanden der Ge-
schäftsleitung und der Delegiertenversammlung des Entwicklungsraums Thun verabschieden. 
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2.2.3 Controllinggruppe 

Zur Partizipation auf Stufe Verwaltung wurde die Controllinggruppe mit den Bauverwaltern der zehn Agglo-
merationsgemeinden, sowie dem Kreisoberingenieur und der regionalen Verkehrskonferenz Oberland-West 
(RVK OW) einberufen. Sie wurde vor allem zu Beginn der Bearbeitung, zur Ermittlung von Vorleistungen, Um-
setzungsstand AP 1. Generation, sowie dem Handlungsbedarf für das AP 2. Generation, benötigt. 

 

 

3 Rückblick AP 1 (Controllingbericht) 

3.1 Zweck des Controllings 

Im Januar 2011 wurden Controllinggespräche mit den Bauverwaltern resp. Planungsbehörden der zehn Ag-
glomerationsgemeinden der Region Thun-InnertPort, der regionalen Verkehrskonferenz RVK, sowie mit dem 
Kreisoberingenieur des OIK I durchgeführt. Das Controlling hatte zum Zweck, die Vorleistungen, die in der 
Agglomeration Thun während der Periode 2007-2011 geleistet wurden, zu ermitteln. Dazu wurden auch die 
Umsetzungsstände der Massnahmen aus dem AP 1. Generation abgefragt und neue Projekte und Handlungs-
felder aufgenommen. Rückfragen und Rückmeldungen zur Mitwirkung zum RGSK wurden in die Controlling-
gespräche integriert. 

Als Vorleistung werden all jene Leistungen bezeichnet, die in der Periode von der Erarbeitung des AP 1. Gene-
ration im Jahr 2007 bis zur Mittelfreigabe im Jahr 2011 erbracht wurden und die Strategie des AP stützen. 

Zur Umsetzung zählen alle Projekte, die in der Phase der Mittelfreigabe des Bundes (2011-2014) umgesetzt 
werden und einem Massnahmenblatt zugewiesen werden können. Es wurde zwischen bereits realisierten und 
geplanten Projekten unterschieden. Da die Umsetzungsphase erst per Anfang 2011 begonnen hat, ist diese 
Statistik nicht sehr aussagekräftig und kann noch ändern. Ein detaillierter Beschrieb zum Stand der Umset-
zung der Massnahmen des AP 1. Generation erfolgt im vom ARE verlangten Umsetzungsbericht. 

3.2 Übergeordnete Studien Siedlung, Landschaft und Verkehr 

In den letzten Jahren konnten zwei Beispiele von abgestimmten, optimierten Entwicklungen von Siedlung, 
Landschaft und Infrastruktur planerisch entwiÃËÅÌÔ ×ÅÒÄÅÎȢ &İÒ ÄÉÅ ÎÏÒÄĘÓÔÌÉÃÈÅ ȵ:×ÉÓÃÈÅÎÓÔÁÄÔȰ ÉÍ "ÅÒÅÉÃÈ 
der Gemeinden Thun, Steffisburg und Heimberg konnte über den Studienauftrag zur Planung des Bypass 
Thun Nord ein koordiniertes Entwicklungsleitbild erarbeitet werden. 
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Abbildung 2 Bypass Thun Nord, Masterplan Landschaft und Siedlung,  
ADR SARL Julien Descombes + Marco Rampini, Georges Descombes (2010) 
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Ähnliches gilt für den westlichen Siedlungsrand von Thun (s. Bild unten), der vom Thunersee bis zur Aare 
reicht. Hier wurden die Potenziale der Landschaft herausgearbeitet und es wurden für die Siedlungs- und Inf-
rastrukturentwicklung städtebaulich und landschaftlich begründete Leitlinien formuliert, die schrittweise 
umgesetzt werden. 

 

Abbildung 3 

 
Übersicht städtebauliches 
Gesamtkonzept. Die 
Darstellung konzentriert 
sich auf die westliche 
Peripherie von Thun. 
Diese reicht vom Thuner-
see bei Gwatt bis zur Aare 
im Bereich des ESP Thun 
Nord. Bauten und Baufel-
der sind beispielhaft 
dargestellt. 
 
Insgesamt wird eine 
räumliche Klärung ange-
strebt. Nördlich der West-
strasse werden die beste-
henden Siedlungsränder 
bestätigt und verstärkt, 
südlich geklärt und lang-
fristig definiert. 
 
Die Landschaft wird als 
komplementärer Frei-
raum in Wert gesetzt. 
 

Quelle: 

Thun West, Leitbild Land-
schaft - Siedlung ɀ Ver-
kehr. Atelier Wehrlin, 
2011 im Auftrag der Stadt 
Thun. 



Agglomerationsprogramm V+S Thun, 2. Generation  18 

3.3 Siedlung / Landschaft 

3.3.1 Überblick 

Aus dem Bereich Siedlung gingen folgende Ergebnisse aus dem Controlling hervor: 

 
Total Koord. Orts- und 

Siedlungsplanung 
Verdichtung Siedlungserw. 

Wohnen 
Siedlungserw. 
Arbeiten 

Aufwertung 
öffentl. Räume 

Vorleistungen  
(2007-2011) >19 1 13 unbekannt unbekannt >5 

Umsetzung  
(2011-14) 40  2 14 15 7 2 

- realisiert 7  2 - - 5 1 

- geplant 31  - 14 15 2 1 

Tabelle 1 Summary aus dem Controlling Siedlung 

3.3.2 Koordination Orts- und Siedlungsplanung 

Im Bereich Koordination von Orts- und Siedlungsplanung wurden erste gemeinsame Projekte unter den Ag-
glomerationsgemeinden in Angriff genommen. Damit konnte dem langfristigen Ziel einer überkommunalen 
Siedlungsplanung ein Stück näher gerückt werden. 

Beteiligte Stellen Massnahme Stand 

 Vorleistungen  

Thun, Steffisburg, Heim-
berg 

Überkommunaler Richtplan Energie In Arbeit 

 Umsetzung AP 1  

Thun, Steffisburg, Spiez, 
Heimberg, Uetendorf 

Modellvorhaben Bund und Kanton:  
Überkommunale Nutzungsplanung von Arbeitszonen 

In Arbeit 

AGR, ERT, alle Agglomera-
tionsgemeinden 

Stellungnahmen zu Ortsplanungen Erfolgt wiederkehrend 

Tabelle 2 Projekte Koordination Orts- und Siedlungsplanung 

 

0ÒÏÊÅËÔ ȵÂÅÒËÏÍÍÕÎÁÌÅ .ÕÔÚÕÎÇÓÐÌÁÎÕÎÇȰ 

Der Entwicklungsraum Thun startete im Jahr 2009 zusammen mit der Stadt Thun und den Gemeinden Steffis-
ÂÕÒÇȟ 3ÐÉÅÚȟ 5ÅÔÅÎÄÏÒÆ ÕÎÄ (ÅÉÍÂÅÒÇ ÄÁÓ 0ÒÏÊÅËÔ ȵÂÅÒËÏÍÍÕÎÁÌÅ .ÕÔÚÕÎÇÓÐÌÁÎÕÎÇȰȟ ÄÁÓ ÁÌÓ -ÏÄÅÌÌÖÏÒÈa-
ben der 2. Generation im Rahmen der Agglomerationspolitik vom Bundesamt für Raumentwicklung (ARE) und 
vom Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) unterstützt wurde. 

Das Projekt verfolgt die folgenden Ziele: 

- Erarbeiten und Aufzeigen von konkreten, räumlich optimierten Entwicklungsszenarien für die effizientere 
und wirtschaftlich verbesserte, nachfrageorientierte überkommunale Nutzung freier Landreserven. Auf-
grund raumplanerischer und ökonomischer Kriterien soll das Potenzial möglicher regionaler Arbeitsstan-
dorte im Hinblick auf die Umsetzung der formulierten Entwicklungsstrategie beurteilt werden. 
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- Erarbeitung einer koordinierten Strategie von Raumplanung und Standortmarketing für Arbeitszonen in 
der Agglomeration Thun. Dabei sollen Planung und Marketing über das regionale Geoinformationssystem 
(RegioGIS Berner Oberland) miteinander verknüpft werden. 

- !ÕÓÁÒÂÅÉÔÅÎ ÕÎÄ 0ÒİÆÅÎ ÖÏÎ ËÏÎËÒÅÔÅÎ ÆÉÎÁÎÚÉÅÌÌÅÎ !ÕÓÇÌÅÉÃÈÓÍÅÃÈÁÎÉÓÍÅÎ ÚÕÒ İÂÅÒËÏÍÍÕÎÁÌÅÎ ȵ-ÏÂi-
ÌÉÓÉÅÒÕÎÇȰ ÕÎÄ .ÕÔÚÕÎÇ Öon Industrie- und Gewerbezonen. 

- Überprüfen der Anwendung des Landumlegungsinstruments zum Abtausch von Zonen, zur Aus- und 
Umsiedlung von Betrieben oder für die spezifische Entflechtung von sich gegenseitig blockierenden Nut-
zungen. 

Die Analyse der vorhandenen Arbeitszonen der Stadt Thun und der vier Gemeinden Steffisburg, Spiez, Heim-
berg und Uetendorf ist zum Ergebnis gekommen, dass im Verhältnis zur Gesamtfläche aller Arbeitszonen in 
ÄÅÎ ÆİÎÆ 'ÅÍÅÉÎÄÅÎ ɉÃÁȢ ΩΩΦ ÈÁɊ ÎÕÒ ÎÏÃÈ ×ÅÎÉÇÅ ÆÒÅÉÅ &ÌßÃÈÅÎ ÁÌÓ ȵÅÃÈÔÅ ÕÎÖÅÒÂÁÕÔÅ 2ÅÓÅÒÖÅÎȰ ÖÏÒÈÁÎÄÅÎ 
sind (ca. 40 ha). Dabei handelt es sich mehrheitlich um kleine Restflächen oder nicht verfügbare Flächen. Auf-
grund der fehlenden Reserven rücken Gebiete in den Vordergrund, die über Reserven durch Verdichtung und 
Umnutzung verfügen wie z.B. der Entwicklungsschwerpunkt (ESP) Thun Nord. Das heisst: Die ursprüngliche 
Zielsetzung des Projekts, überkommunal freie Reserven an zentralen Standorten zusammen zu legen, lässt 
sich nicht weiter verfolgen. Die Konzentration von Arbeitszonen muss an bereits genutzten Standorten erfol-
gen. 

$ÁÓ 0ÒÏÊÅËÔ ȵÂÅÒËÏÍÍÕÎÁÌÅ .ÕÔÚÕÎÇÓÐÌÁÎÕÎÇȰ ËÏÍÍÔ ÚÕÍ %ÒÇÅÂÎÉÓȟ ÅÉÎÅÎ ÒÅÇÉÏÎÁÌÅÎ !ÒÂÅÉÔÓÚÏÎÅÎ-Pool 
(AZ-Pool) mit dem ESP Thun Nord als Kerngebiet zu schaffen. In unmittelbarer Nähe zum ESP Thun Nord 
werden aufgrund ihrer Entwicklungspotenziale und Verfügbarkeit weitere Areale dem AZ-Pool zugeordnet 
wie z.B. der ESP Bahnhof Steffisburg. Ergänzend werden die Gebiete Gwatt-Schoren und Wimmis-Spiez als 
regionale Unterstandorte in den AZ-Pool integriert. Die Gemeinden verpflichten sich gleichzeitig, keine neuen 
grösseren, regionalen Arbeitsgebiete einzuzonen (grösser als ca. 1 ha). Kleinere Einzonungen für das Binnen-
gewerbe und Mischzonen sollen möglich bleiben.  

Komplementär zum AZ-Pool in den Agglomerationsgemeinden ist die nachhaltige Nutzung des übrigen länd-
lichen Raumes zu stärken und zu sichern. Dafür kommt zusätzlich zum bereits bestehenden regionalen Land-
ÓÃÈÁÆÔÓÒÉÃÈÔÐÌÁÎ ÄÁÓ )ÎÓÔÒÕÍÅÎÔ ÄÅÒ ȵÌÁÎÄ×ÉÒÔÓÃÈÁÆÔÌÉÃÈÅÎ 0ÌÁÎÕÎÇȰ ÉÎ &ÒÁÇÅȢ 

Für die Umsetzung sind konkrete Anträge an die Gemeinderäte der beteiligten Gemeinden formuliert worden. 
Die Entwicklungsstrategie mit der ZielbranÃÈÅ ȵ5Í×ÅÌÔÔÅÃÈÎÏÌÏÇÉÅȰ ÕÎÄ ÄÅÍ ÒÅÇÉÏÎÁÌÅÎ !ÒÂÅÉÔÓÚÏÎÅÎ-Pool 
soll umgesetzt werden. Darin enthalten ist ein regionales Arbeitszonen-Management, das auch den Bedarf 
und das Angebot für das Binnengewerbe umfasst. Als Trägerschaft für den regionalen Arbeitszonen-Pool und 
das Arbeitszonen-Management soll eine gemeinsame Entwicklungsgemeinschaft (z.B. Aktiengesellschaft) 
gebildet werden. Innerhalb dieser Trägerschaft soll auch der Ausgleich von Lasten und Erträgen zwischen den 
Gemeinden gelöst werden. Analog dem Vorgehen bei den Arbeitszonen soll die gemeinsame Nutzungspla-
ÎÕÎÇ ÁÕÆ ÄÁÓ 4ÈÅÍÁ ȵ7ÏÈÎÅÎȰ ÁÕÓÇÅÄÅÈÎÔ ×ÅÒÄÅÎȟ ×ÏÂÅÉ ÈÉÅÒ ÁÌÌÅ 'ÅÍÅÉÎÄÅÎ ÄÅr Agglomeration einzubin-
den sind. Ebenso sollen die Gemeinden gemeinsam eine landwirtschaftliche Planung für den ländlichen Raum 
starten. Die Gemeinden stimmten den Anträgen im Herbst 2011 zu. Die Umsetzung wird nun eingeleitet. 
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Abbildung 4 Räumliche Gliederung und Vernetzung des AZ-Pools in Kerngebiet (B), ergänzende Flächen (A, C) und 
regionale Unterstandorte (E, F) 
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Energierichtplan 

Der Regierungsrat des Kantons Bern beabsichtigt, 
im Zuge der Revision des kantonalen Energiege-
setzes, die rund 30 grössten Gemeinden des Kan-
tons dazu zu verpflichten, innerhalb von 10 Jahren 
einen Richtplan Energie zu erstellen. Der Kanton 
unterstützt die Gemeinden bei der Erarbeitung und 
Umsetzung des Richtplans. Die Unterstützung wird 
im Berner Energieabkommen manifestiert. Die 
Gemeinden Heimberg, Steffisburg, Uetendorf und 
die Stadt Thun haben sich entschlossen, gemein-
sam einen überkommunalen Richtplan Energie zu 
erarbeiten. Dieser ist zurzeit in Bearbeitung. 

Durch den überkommunalen Richtplan Energie 
sollen Raumentwicklung und Energienutzung bes-
ser aufeinander abgestimmt, die Energieeffizienz 
erhöht, erneuerbare Energieträger gefördert und 
die Leitlinien der künftigen Energieplanung für die 
vier Gemeinden festgelegt werden. Der überkom-
munale Richtplan Energie ist behördenverbindlich. 
Ausgangsjahr ist die Situation im Jahr 2008. Der 
zeitliche Horizont des Richtplans Energie reicht bis 
2025, mit einem Ausblick auf 2035. 

 
Abbildung 5 Überkommunaler Energierichtplan 

Stellungnahme zu Ortsplanungen 

Im Rahmen der kantonalen Vorprüfung von Ortsplanungen holt das Amt für Gemeinden und Raumordnung 
(AGR) jeweils eine Stellungnahme des Entwicklungsraums Thun (ERT) ein. Bei den Agglomerationsgemeinden 
prüft die Region die Übereinstimmung des Entwurfs der Ortsplanung mit den Vorgaben des Agglomerations-
programms. Zum ersten Mal ist das bei der Ortsplanung der Gemeinde Spiez geschehen. Der ERT hat insbe-
sondere geprüft, ob bei den geplanten Neueinzonungen die Vorgaben im Agglomerationsprogramm Thun, 1. 
Generation, vor allem bezüglich der geforderten ÖV-Erschliessungsgüte eingehalten werden. Aufgrund der 
festgestellten Abweichungen fand zusammen mit dem AGR und der Gemeinde Spiez ein Bereinigungsge-
spräch statt, bei dem Verbesserungs-Lösungen diskutiert wurden. Diese sind in die Überarbeitung der Orts-
planung eingeflossen. 
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3.3.3 Verdichtung 

In der Periode seit der Erarbeitung des AP 1. Generation wurden wichtige Siedlungsprojekte zur Verdichtung 
realisiert. Zudem wurde bei einigen Projekten mit der Planung begonnen (vgl. auch Abbildung 6): 

 

Beteiligte Stellen Massnahme Stand 

 Umsetzung AP 1  

Region ERT, Heim-
berg, Spiez, Steffis-
burg, Thun 

Massnahmenblatt Umstrukturierungsgebiete in RGSK  

 Umstrukturierungs- und Verdichtungsgebiete  

Heimberg Nr. 71 ɀ Alte Bernstrasse (Arbeiten) in Planung 

Seftigen Nr. 63 ɀ Ortskern (Gemischt) in Planung 

Spiez Nr. 64 ɀ Bühl Nord (ZöN zu Wohnen) in Planung 

 Nr. 65 ɀ Kandergrien (Arbeiten zu Wohnen) in Planung 

Steffisburg Nr. 67 ɀ Dükerweg (Dienstleistung/Wohnen) in Planung 

 Nr. 61 ɀ Areal Meyer + Burger (Arbeiten zu Wohnen) in Umsetzung 

 Nr. 62 ɀ Astra (Industrie zu Wohnen) Realisiert 

Thun Nr. 68 ɀ Schadaugärtnerei (Arbeiten zu Wohnen) in Planung 

 Nr. 69 ɀ Lachen (Sport/Freizeit zu Wohnen) in Planung 

 Nr. 70 ɀ Grabengut (Sport/Freizeit zu Wohnen/DL) in Planung 

 Nr. 46 ɀ Aarefeld Nord (Arbeiten/Wohnen) in Planung 

 Nr. 47 ɀ Emmi/Rex Areal (Industrie zu Wohnen/DL) in Umsetzung 

 Nr. 48 ɀ Selve Areal (Industrie zu Wohnen/DL/Park) in Umsetzung 

 Nr. 49 ɀ Bahnhof West (Verdichtetes Wohnen/DL) in Umsetzung 

 Nr. 50 ɀ Rosenau  
(Arbeiten zu Wohnen/DL/touristische Nutzung) 

in Planung 

 Nr. 51 ɀ ESP Thun Nord (Militär zu Arbeiten) 
in Planung/  
Umsetzung 

 Nr. 52 ɀ Industriestrasse  
(Siedlungserneuerung und Verdichtung Wohnen/Arbeiten) 

Planung folgt 

 Nr. 53 ɀ Spital Ost (Landwirtschaft zu verdichtetes Wohnen) Realisiert 

 Nr. 54 ɀ Höhenweg (Landwirtschaft zu verdichtetes Wohnen) Realisiert 

 Nr. 55 ɀ Zengergut (Landwirtschaft zu verdichtetes Wohnen) Realisiert 

 Nr. 56 ɀ Zentrum Dürrenast (Dienstleistung) Realisiert 

 Nr. 57 ɀ Hohmad (Landwirtschaft zu verdichtetes Wohnen) Realisiert 

 Nr. 58 ɀ Zentrum Neufeld (Dienstleistung)  Realisiert 

 Nr. 59 ɀ Siedlung Neufeld  
(Siedlungserneuerung/Verdichtung Wohnen) 

Realisiert 

 Nr. 60 ɀ Siedlungsstrasse (verdichtetes Wohnen)  Realisiert 

Tabelle 3 Projekte Umstrukturierung/Verdichtung 
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Abbildung 6 Umstrukturierungs- und Verdichtungsgebiete 
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Nr. 51 - Kleine Allmend, Thun (ESP Thun Nord) 

Das ESP-Programm ist eines der wichtigsten Projekte zur Wirtschaftsförderung im Kanton Bern. Der Kanton 
will Arbeitsplätze konzentriert an ausgesuchten und besonders geeigneten Standorten ansiedeln und seine 
wirtschaftliche Entwicklung nachhaltig gestalten. Der ESP Thun Nord/Steffisburg, im Bereich der Areale von 
VBS und RUAG im Nordwesten Thuns, ist neben dem ESP-Wankdorf Bern der einzige ESP-Standort von be-
sonderem kantonalem Interesse. 

 

 
Abbildung 7 Luftbild ESP-Perimeter 

 

Das Areal liegt inmitten der Gemeinde Thun auf dem GÅÂÉÅÔ ÄÅÒ ȵ+ÌÅÉÎÅÎ !ÌÌÍÅÎÄȰ. Es umfasst rund 60 Hek-
taren und ist wegen seiner Grösse, Lage und Stellung als kantonaler Entwicklungsschwerpunkt von zentraler 
Bedeutung für die Agglomeration Thun. Das bisher hauptsächlich militärisch genutzte Gelände öffnet sich 
schrittweise und wird seit der Jahrtausendwende auch anderen Wirtschaftszweigen zugänglich gemacht. Ziel 
ist, das Gebiet städtebaulich, nutzungs- und verkehrstechnisch so zu entwickeln, dass der Armee und den 
militärnahen Betrieben ein angemessener Spielraum zukommt. Gleichzeitig sollen sich auf den frei werdenden 
Grundstücken und in den Liegenschaften neue Unternehmen entfalten können. 

Um die raumwirksamen Aktivitäten der bislang fünf Planungspartner ɀ VBS, RUAG, Stadt Thun, Gemeinde 
Steffisburg und Kanton Bern ɀ ÂÅÓÔÍĘÇÌÉÃÈ ÁÕÆÅÉÎÁÎÄÅÒ ÁÂÚÕÓÔÉÍÍÅÎȟ ÄÉÅÎÔ ÄÅÒ ȵ2ÉÃÈÔÐÌÁÎ %30 4ÈÕnNord/ 
3ÔÅÆÆÉÓÂÕÒÇȰ ÓÅÉÔ ΨΦΦΫ ÁÌÓ ÂÅÈĘÒÄÅÎÖÅÒÂÉÎÄÌÉÃÈÅÓ +ÏÏÒÄÉÎÁÔÉÏÎÓÉÎstrument. Aufgrund veränderter Rahmenbe-
dingungen wie das Regionale Nutzungskonzept Thun der Armee, der Masterplan Uttigenstrasse der RUAG 
und die Planung/Projektierung des Bypass Thun Nord, sowie ersten Erfahrungen mit dem geltenden Richtplan 
und den Unsicherheiten bei der Realisierung von Bauvorhaben unter ZPP wird er zurzeit überarbeitet. Die 
Mitwirkung und die kantonale Vorprüfung sind abgeschlossen. Zurzeit läuft die Überarbeitung zur Genehmi-
gung.  

Die gültige Zone mit Planungspflicht (ZPP) erlaubt eine vielseitige und flexible Nutzung des Areals. So sind 
neben militärischen auch zivile Einrichtungen zugelassen ɀ von Dienstleistungs- und Produktionsbetrieben bis 
hin zu Freizeiteinrichtungen. $ÁÓ !ÒÅÁÌ ÂÉÅÔÅÔ ÅÉÎ ÍÁØÉÍÁÌÅÓ 0ÏÔÅÎÔÉÁÌ ÆİÒ ΪȭΦΦΦ-άȭΦΦΦ !ÒÂÅÉÔsplätze, je nach 
Nutzung und Gewerbe. 
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Eine optimierte Anbindung des Areals an das übergeordnete Strassennetz wird durch den ȵ"ÙÐÁÓÓ 4ÈÕÎ .ÏÒÄȰ 
gewährleistet, der voraÕÓÓÉÃÈÔÌÉÃÈ ÂÉÓ ΨΦΧέ ÒÅÁÌÉÓÉÅÒÔ ×ÅÒÄÅÎ ÓÏÌÌȢ $ÅÒ ȵÅÉÇÅÎÅȰ Autobahnanschluss und die 
neue Aarequerung verkürzen deutlich den Arbeits- und Transportweg der im Areal ansässigen Firmen. Des-
halb ist der Standort auch als Schwerpunkt des regionalen Arbeitszonenpools vorgesehen, der als Auftrag aus 
dem 0ÒÏÊÅËÔ ȵberkommunale Nutzungsplanung von Arbeitszonen in der Agglomeration ThunȰ formuliert 
wurde. Die interne Erschliessung erfolgt über eine neu zu erstellende dreiecksförmige Ringstrasse, die an den 
neuen Bypass Thun Nord und durch zwei Knoten an die Allmendstrasse angeschlossen wird. Mittels der Füh-
rung einer Buslinie durch den ESP entsteht ein Standort mit hoher Erschliessungsgüte, wo der öffentliche 
Verkehr fortan nicht mehr nur das Areal peripher über die Allmendstrasse bedient, sondern aktiv in das Er-
schliessungssystem eingebunden wird. Der Fuss- und Veloverkehr wird auf attraktiven und sicheren Verbin-
dungen durch das Areal geführt. Eine Busverbindungsachse über den Bypass zum Bahnhof Steffisburg, lang-
fristig in Kombination mit einer neuen Bahnhaltestelle auf dem Areal, sind wichtige Erfolgsfaktoren. Der ESP 
Thun Nord wird im Massnahmenblatt E2 vertieft behandelt. 

  

Abbildung 8 Modellstudie Mündung Bypass in  
 Allmendstrasse 

Abbildung 9 Potential der bestehenden Bausubstanz 
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Abbildung 10 Richtplan ESP Thun Nord 
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Nr. 48 - Selve Areal, Thun 

Auf dem Areal der ehemaligen Selve AG (früher schweizerische Metallwerke Selve+Co.) entsteht zurzeit 
(2008-2012) ein Stadtquartier mit gemischter Nutzung. Einzelne, wertvolle Gebäude der Industriebrache aus 
dem 19. Jahrhundert werden erhalten, sanft renoviert und umgenutzt. Der Rest wurde abgerissen und wird 
nach einer Altlastensanierung des Bodens neu überbaut. Ein kantonales Verwaltungsgebäude mit 220 Ar-
beitsplätzen ist bereits realisiert. Wohnbauten mit 250 Miet- und Eigentumswohnungen sind zum Teil bezugs-
bereit oder befinden sich im Bau. Die denkmalpflegerisch sanierte alte Industriehalle 6 wird gewerblich und 
kulturell genutzt. Entlang der Aare wird ein öffentlicher Park entstehen. 

  

Abbildung 11 Plan Überbauung Selve Abbildung 12 Visualisierung Wohnbauten Selve 

 

Nr. 47 - Emmi Areal, Thun 

Das ehemalige Gerberkäse-, respektive Emmi-Areal sowie das Areal des Kino Rex am Guisan-Kreisel werden 
zu einem gemischten Stadtquartier umgenutzt und neu überbaut. Auf dem Emmi-Areal entsteht das Projekt 
ȵ0ÕÌÓ 4ÈÕÎȰ ÍÉÔ ήΫ 7ÏÈÎÕÎÇÅÎ - ein Teil davon speziell für Senioren konzipiert -, 51 Wohnungen für betreutes 
Wohnen, 190 Parkplätzen sowie Räumen für Läden und Gastronomie. Auf dem Rex-Areal entsteht das Projekt 
ȵ2ÅØ 4ÈÕÎȰ ÍÉÔ ÅÉÎÅÍ -ÕÌÔÉÐÌÅØËÉÎÏ ÍÉÔ Ϋ 3ßÌÅÎȟ &ÌßÃÈÅÎ ÆİÒ $ÉÅÎÓÔÌÅÉÓÔÕÎÇ ÕÎÄ 'ÁÓÔÒÏÎÏÍÉÅ ÕÎÄ ÅÔ×ÁÓ İÂÅÒ 
30 Mietwohnungen. Der Baustart für die beiden Projekte ist 2012 geplant.  

Den beiden Projekten sind im Weiteren zwei Strassenbauprojekte angegliedert. Die Allmendstrasse soll zwi-
schen Guisanplatz und General-Wille Strasse erweitert werden (u.a. Busspur, Radstreifen, Mittelstreifen und 
geschützte Fussgängerübergänge). Bei diesem Projekt handelt es sich um eine A-Massnahme aus dem AP1. 

Das zweite Projekt betrifft die Gewerbestrasse zwischen den beiden Arealen. Diese wird zu einer attraktiven 
Begegnungszone umgestaltet. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 13 Modell Projekt Puls/Rex 
auf dem ehemaligen Emmi-Areal. 
Umnutzung und Verdichtung des Emmi-
Areals in Thun. Direkt an den Bahnhof 
und an die Innenstadt angebunden. Teil 
der Entwicklungsachse an der Aare. 
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Nr. 49 - Bahnhof West (ZPP O), Thun 

Für die Entwicklung des stadtnahen Gebiets südwestlich der äusseren Aare wurde 2004 ein Richtplan erarbei-
tet. Das Quartier wird bis heute noch durch die Erst-Bebauung geprägt, ist von der Stadtentwicklung gewis-
sermassen übersprungen worden, wirkt gestalterisch heterogen, leicht vernachlässigt und weist trotz seiner 
innenstadtnahen Lage eine relativ geringe bauliche Dichte auf. Mit dem Richtplan wird eine Verdichtung durch 
eine urbane Mischung aus publikumsattraktiven Dienstleistungs- und Gewerbenutzungen und Wohnraum 
angestrebt. Das Gebiet ist durch seine zentrale Lage bestens für eine Erweiterung der Innenstadt geeignet und 
deshalb ein Schwerpunkt der Stadtentwicklung. Durch die klein strukturierte Parzellierung (ca. 200 Grundei-
gentümer) wird das Areal auf Basis des Richtplans gebietsweise etappiert verdichtet. Das Güterbahnhofareal 
wurde in die Richtplanung einbezogen, steht aber gemäss SBB erst längerfristig für eine Überbauung zur Ver-
fügung. Das regionale Entwicklungsgebiet ȵ!ÒÅÁÌ "ÁÈÎÈÏÆ 4ÈÕÎ 7ÅÓÔȰ wird im Massnahmenblatt E 1.2 vertieft 
behandelt. 

 
Abbildung 14 Visualisierung Überbauung Schlossmatt im Stadtquartier Bahnhof-West 

Nr. 67 - Gschwend Areal, Steffisburg 

Es gab in der Vergangenheit bereits zwei erfolglose Projektstudien zur Umnutzung und Neuüberbauung des 
Areals am Dükerweg, direkt im Zentrum von Steffisburg. 2011 startete die Gemeinde eine weitere Nutzungs-
studie. Resultate sind Mitte 2012 zu erwarten. Aus der Studie soll in den weiteren Schritten zuerst die ZPP 
definiert und später eine UeO erarbeitet werden. Ziel ist eine Verdichtung des Areals durch gemischte Nut-
zungen. Die Gebietsentwicklung erzeugt auch einen Handlungsbedarf auf der angrenzenden Unterdorfstrasse 
und es bietet sich die Chance diese aufzuwerten und den Strassenraum neu zu gestalten. Die Ortsdurchfahrt 
Steffisburg wird im Massnahmenblatt M1.2 vertieft behandelt. 

 

Nr. 65 - Kandergrien Areal, Spiez 

Das Kanderkies-Areal, direkt am Thunersee gelegen, soll nach dem Wegzug der Creabeton AG umgenutzt und 
verdichtet werden. Dazu wurde 2011 ein Wettbewerb zur Areal- und Nutzungsplanung gestartet. Daraus soll 
anschliessend ein Masterplan erarbeitet werden. Es ist vorgesehen, die Buswendeschlaufe Gwattzentrum in 
dieses Areal zu verlegen und so eine optimale ÖV-Erschliessung zu ermöglichen. Das regionale Entwicklungs-
gebiet Kandergrien in Spiez wird im Massnahmenblatt E5 vertieft behandelt. 
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3.3.4 Siedlungskonzentration und -erweiterung Wohnen und Arbeiten 

Die Abbildungen 16 und 17 geben einen Überblick über die kurzfristigen, bereits eingezonten und langfristigen 
(Vorranggebiete) Entwicklungsgebiete der Agglomeration. Im Rahmen der Erarbeitung der Regionalen Ge-
samtverkehrs- und Siedlungskonzepte wurden Schwerpunkte für die Konzentration von Wohn- und Arbeits-
nutzungen, sowie geeignete Flächen (Vorrangebiete) für künftige Einzonungen ausgeschieden. Die Vorrang-
gebiete Wohnen und Arbeiten, sowie die Wohn- und Arbeitsschwerpunkte verfügen bereits über eine gute 
Erschliessung (ÖV, MIV) oder müssen kostengünstig und sinnvoll erschlossen werden können. Die Mindestan-
forderungen bezüglich der ÖV-Erschliessungsgüte von Neueinzonungen sind in den Massnahmeblättern S6a 
und S7a zu den Vorranggebieten Wohnen und Arbeiten festgelegt. Zudem erfüllen die Vorranggebiete und 
Schwerpunkte weitere raumplanerische Kriterien wie Standortattraktivität, Nähe zu notwendigen Infrastruk-
turen, Einordnung ins Ort- und Landschaftsbild etc. In den Gebieten soll mit einer mittleren bis hohen Dichte 
gebaut werden.  

In den Abbildungen sind alle Baulandreserven (kurz- und langfristig) grösser 1ha dargestellt. Die folgende Liste 
gibt einen Überblick über die Wohn- und Arbeitsschwerpunkte, sowie die Vorranggebiete Wohnen und Arbei-
ten mit den entsprechenden Koordinationsständen gemäss RGSK TOW: 

Beteiligte Stellen Massnahme 
Koordinations-

stand 

 Umsetzung AP 1  

Region ERT, Agglome-
rationsgemeinden, 
AGR 

Massnahmenblätt er für Wohnschwerpunkte, Vorranggebie-
te Wohnen, Arbeitsschwerpunkte und Vorranggebiete Ar-
beiten in RGSK 

Siehe Massnahme-

blätter 

 Vorranggebiete Wohnen/Arbeiten (noch nicht eingezont)  

Heimberg Nr. 2 ɀ Au (Wohnen) Zwischenergebnis 

 Nr. 3 ɀ Heimberg Süd (Arbeiten) Zwischenergebnis 

Seftigen Nr. 4 ɀ Breitmoos (Wohnen) Zwischenergebnis 

 Nr. 44 ɀ Husmatt (Wohnen) Zwischenergebnis 

 Nr. 45 ɀ Stampfimatt (Wohnen) Zwischenergebnis 

Spiez Nr. 9 ɀ Spiezmoos (Wohnen) Zwischenergebnis 

 Nr. 10 ɀ Oberlandstrasse (Wohnen) Zwischenergebnis 

 Nr. 11 ɀ Simmentalstrasse (Wohnen) Zwischenergebnis 

 Nr. 12 ɀ Räumli (Wohnen) Vororientierung 

Steffisburg Nr. 16 ɀ Bruchegg ((Wohnen) Zwischenergebnis 

 Nr. 17 ɀ Oberdorf (Wohnen) Zwischenergebnis 

 Nr. 18 ɀ Erlen (Wohnen) Zwischenergebnis 

 Nr. 20 ɀ Bernstrasse (Arbeiten) Zwischenergebnis 

 Nr. 38 ɀ Au (Wohnen) Zwischenergebnis 

 Nr. 39 ɀ Thunstrasse (Wohnen) Zwischenergebnis 

 Nr. 40 ɀ Glockenthal (Wohnen) Zwischenergebnis 

 Nr. 41 ɀ Bahnhofstrasse / Industrieweg Zwischenergebnis 

Thun Nr. 30 ɀ Siegenthalergut (Wohnen) Festsetzung 

 Nr. 31 ɀ Lüssli (Wohnen) Zwischenergebnis 

 Nr. 32 ɀ Weststrasse Süd (Gemischt/Arbeiten) Festsetzung 

Uetendorf Nr. 34 ɀ Ischlag/Dorf (Wohnen) Zwischenergebnis 

 Nr. 35 ɀ Mattenstrasse (Wohnen) Vororientierung 
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Beteiligte Stellen Massnahme 
Koordinations-

stand 

 Wohnschwerpunkte (eingezont)  

Heimberg Nr. 1 ɀ ZPP .ÒȢ έ ȵ"ÉÒ 5ÎÄÅÒÆİÅÈÒÉÇȰ Festsetzung 

Steffisburg Nr. 15 ɀ Hodelmatte Festsetzung 

Thun Nr. 27 ɀ Blüemlimatte  Festsetzung 

 Nr. 23 ɀ Gymermatte Festsetzung 

 Nr. 25 ɀ Bostudenzelg  Festsetzung 

 Nr. 28 ɀ Rösslimatte Festsetzung 

 Arbeitsschwerpunkte (eingezont)  

Spiez Nr. 7 ɀ Lattigen Festsetzung 

 Nr. 8 ɀ Angolder  Festsetzung 

Steffisburg Nr. 21, 22, 66 ɀ Steffisburg Bahnhof Festsetzung 

Thun Nr. 29 ɀ Schoren  Festsetzung 

 Nr. 52 ɀ Industriestrasse (in Verdichtungsgebiete Abb. 6) Festsetzung 

Uetendorf Nr. 33 ɀ Schiffmatte/Glütschbachstrasse Festsetzung 

Tabelle 4 Vorranggebiete Wohnen/Arbeiten und Arbeitsschwerpunkte 

 

Die Entwicklung der Schwerpunkte wird von den Gemeinden vorangetrieben. Bei den Vorranggebieten soll 
eine Einzonung bei der nächsten Ortsplanungsrevision geprüft werden. Ein Einzonungszwang entsteht jedoch 
nicht. Dafür wird es zukünftig nicht mehr möglich sein, Gebiete grösser 1ha einzuzonen, die nicht zuerst als 
Vorranggebiet im RGSK TOW aufgenommen wurden. Einige Schlüsselprojekte, die bereits in Realisierung 
oder Planung sind, werden ab Seite 33 speziell beschrieben.  
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Abbildung 15 Baulandreserven Agglomeration Thun 
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Abbildung 16 Baulandreserven Spiez 
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Nr. 66, 21 und 22- Burgerspittel ɀ Aarefeld - Glättimühli, Steffisburg (ESP BHF Steffisburg) 

Die drei angrenzenden Areale Burgerspittel, Aarefeld und Glättimühli, die direkt am Bypass Thun Nord liegen 
und deshalb bestens erschlossen sind, sollen gemeinsam entwickelt werden. Der Kanton Bern hat sie zusam-
mengefasst als ESP Bahnhof Steffisburg ins kantonale Programm der Entwicklungsschwerpunkte (Arbeiten) 
aufgenommen. 

Rund um den Bahnhof Steffisburg soll ein durchmischter Wohn- und Arbeitspark mit hoher Lebensqualität 
entstehen. In erster Linie sollen Flächen für Gewerbe und Dienstleistung geschaffen werden. Daneben ist in 
begrenztem Rahmen Wohnraum für selbständiges und betreutes Wohnen, für spezielle Wohnformen sowie 
ein Pflegeheim geplant. 

Um die Entwicklung im Raum optimal zu koordinieren und Synergien zu nutzen, haben die beteiligten Akteu-
re, bestehend aus der Gemeinde Steffisburg, der Burgergemeinde Thun und möglichen Nutzern, ein gemein-
sames Vorgehen beschlossen und in einem Realisierungsplan festgehalten. 

Ein wichtiger Bestandteil der Planung ist die Aufwertung der ÖV-Erschliessungsqualität des Areals. Zum heu-
tigen Zeitpunkt existiert eine starke Ausrichtung von Bus und Bahn auf das Zentrum der Stadt Thun, hingegen 
ist das Zentrum von Steffisburg mit dem ESP-Standort nicht durch den ÖV verbunden. Dies sowie die Ver-
knüpfung der beiden ESP Bahnhof Steffisburg und ESP Thun Nord mit einer Buslinie soll in der Bearbeitung 
geprüft werden.  

Das bestehende Langsamverkehrsnetz ist bereits heute gut und feinmaschig. Mit dem Bahnhofausbau und 
dem Bau der hinteren Erschliessungsstrasse ab Kreisel Glättimühli bis Heimberg Süd wird die Qualität des 
Netzes wesentlich verbessert. Der ESP Bahnhof Steffisburg wird im Massnahmenblatt E3 vertieft behandelt. 

 

 

Abbildung 17 Realisierungsplan ESP Bahnhof Steffisburg, September 2010
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Nr. 30, 31, 32 und 43 - Siedlungsergänzung Raum Thun-Südwest 

Am westlichen Siedlungsrand von Thun wird eine qualifizierte Stadtentwicklung verfolgt, die zu einer Symbio-
se von Siedlung und Landschaft führen soll. Aus einer Gesamtbetrachtung heraus wird das Verhältnis von 
Siedlung und Landschaft längerfristig geklärt, und es werden durchgehend gestaltete Siedlungsgrenzen defi-
niert. 

Das ȵGrüne "ÁÎÄȰ, das den Thunersee mit der Aare verbindet, setzt sich aus verschiedenen Teillandschaften 
zusammen und dient nach wie vor weitgehend der landwirtschaftlichen Produktion. Zusätzlich und teilweise 
İÂÅÒÌÁÇÅÒÔ ÈÁÔ ÄÉÅÓÅÓ ÖÏÒÓÔßÄÔÉÓÃÈÅ ȵ'ÒİÎÅ "ÁÎÄȰ ÅÉÎÅ ÇÒÏÓÓÅ "ÅÄÅÕÔÕÎÇ ÆİÒ ÄÉÅ ÓÉÅÄÌÕÎÇÓÎÁÈÅ %ÒÈÏÌÕÎÇ Óo-
wie generell für Sport und Freizeit. Thun schafft sich hier auch eÉÎÅ ȵ!ÄÒÅÓÓÅȰ ÁÍ !ÕÔÏÂÁÈnanschluss Thun 
Süd. Die Verkehrsanlagen und deren Umfeld werden als Teil der Landschaft bewusst attraktiv gestaltet. Frei-
raumgestaltung, Signalisierung, Signaletik und Beleuchtung geben dem Eingang in die Stadt die nötige Identi-
tät. 

 
Abbildung  18 Ausschnitt Leitbild Stadtentwicklung Thun Südwest, Mai 2011 

 

Der Bau des Fussballstadions mit dem zugehörigen Fachmarktkomplex und der damit verbundene Ausbau der 
Weststrasse haben die stadträumlichen Verhältnisse grundlegend verändert. Eine Siedlungsergänzung südlich 
der Weststrasse im Bereich des Tiefgrabens drängt sich ÅÂÅÎÓÏ ÁÕÆ ×ÉÅ ÄÉÅ ȵ!ÕÆÆİÌÌÕÎÇȰ ÄÅÒ Siedlungsreserve 
im Bereich des Siegenthalergutes. 

Angesichts des akuten Mangels an geeignetem Wohnbauland in der Agglomeration Thun wird eine Sied-
lungsergänzung im Bereich Lüssli vorgesehen, die ein Pendant zur Siedlungsergänzung südlich der Weststras-
































































































































































































